
durch die Wiedererkennungszeugen von einem Oberlippenbart 
gesprochen wurde, ist auch dieser berücksichtigt worden (Bilder 48 
g und h).

Die Wiedererkennungszeugen, mit deren Hilfe die Bilder 48 c—f 
erarbeitet wurden, bezeichneten das Bild h als das dem Täter am 
meisten ähnelnde.

Durch diese Methode konnte den operativen Kräften zur Be
kämpfung des Brennpunkts ein aussagekräftiges subjektives Por
trät zur Ermittlung des Täters übergeben werden, das in kurzer Zeit 
zum Aufklärungserfolg beitrug.

Dieser Fall macht deutlich, daß trotz ungünstiger operativer 
Bedingungen (Dunkelheit) Wiedererkennungszeugen in der Lage 
sein können, Aussagen zu machen, die es ermöglichten, ein voll
ständiges subjektives Porträt herzustellen. Weiter zeigte sich, daß es
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